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1. VERANLASSUNG UND METHODIK 

Im Auftrag der Bayernwerke plant die Omexon Hochspannung GmbH die 
 

110 kV-Kabelverlegung zwischen dem Umspannwerk Vacher Straße 
und dem Umspannwerk Dambacher Straße  
aus dem Stadtgebiet Fürth in die Flutmulde. 

 
Im Rahmen des Bauvorhabens erfolgt die Kabelverlegung in offener und in geschlossener  
Bauweise, dabei kommen Horizontalspülbohrarbeiten und Rohrvortriebsarbeiten zur Ausführung. 
Die Querung des Scherbsgraben erfolgt im Horizontalspülbohrverfahren, die Querung der Rednitz 
als Düker in offener Bauweise. 
 
Durch das Vorhaben erfolgt ein Eingriff in den Grundwasserkörper, so dass ein Konflikt mit den 
Zielen der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) (RL 2000/60/EG) möglich ist.  
In dem vorliegenden Fachbeitrag zur Wasserrahmenrichtlinie wird die Vereinbarkeit des Vorhabens 
mit den Bewirtschaftungszielen gemäß § 47 WHG geprüft. 
 
Zur vorhabensbezogenen Prüfung der Vereinbarkeit nach §§27 und §§47 WHG beinhaltet der  
vorliegende Fachbeitrag folgende Ausführungen: 
 

1. Benennung der durch das Vorhaben betroffene Wasserkörper (Oberflächen- als auch Grund-
wasserkörper), sowie Beschreibung des chemischen und ökologischen Zustands (bzw.  
Potentials) der vom Vorhaben betroffenen Oberflächenwasserkörper und des chemischen 
und mengenmäßigen Zustand der vom Vorhaben betroffenen Grundwasserkörper anhand 
von den Qualitätskomponenten und den Bewirtschaftungszielen. 

2. Beschreibung des Vorhabens einschließlich möglicher Auswirkungen auf die betroffenen 
Wasserkörper. 

3. Prognose und Bewertung der Wirkungen hinsichtlich des Verschlechterungsverbots 
(Verschlechterung des Zustands / Potentials) und des Verbesserungsgebots (Erreichung des 
guten Zustands / Potentials). 

4. Empfehlungen zur Optimierung des Vorhabens aufzeigen und bewerten sowie die 
Ausnahmevoraussetzungen nach § 31 Abs. 2 WHG bei betroffenen oberirdischen Gewäs-
sern prüfen. 

 
Die Prüfung erfolgt auf Basis im vorangestellten Unterlagenverzeichnis aufgeführten rechtlichen 
Grundlagen.  
 
Weiterhin wurden frei verfügbare Fachdaten u.a. als Auszüge aus dem Bayernatlas sowie die im 
Zuge der Baugrunderkundung gewonnen Daten verwendet. 
 
 

2. BENENNUNG UND BESCHREIBUNG DER VOM VORHABEN BETROFFENEN 
WASSERKÖRPER 

2.1 Oberflächenwasserkörper (OWK) 

Hydrogeologisch liegt das Bauvorhaben im Süddeutschen Schichtstufen- und Bruchschollenland, 
genauer im Teilraum Keuper-Bergland des Süddeutschen Keuper und Albvorland. 
 
Die Trasse verläuft in der sog. Flutmulde in Fürth. Östlich der Trasse entwässert von Süden nach 
Norden zunächst die Rednitz. Ca. 220 m nördlich des Käppnerweges vereinigt sich die Rednitz mit 
der Pegnitz zur Regnitz, welche weiter nach Norden über das Trassenende hinaus fließt.  
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Tab. 13:  Übersicht Kabelverlegung 

von bis Bauweise Bemerkung 
0+000 0+052 offener Graben Snaking ohne Schutzrohr 
0+052 0+167 geschlossen (HDD) Bohrung 1 
0+167 0+286 offener Graben - 
0+286 0+393 geschlossen (HDD) Bohrung 2 
0+393 1+288 offener Graben Muffe 1 bei 0+586 

Crossbonding Muffe 2 bei 1+160 
1+288 1+445 geschlossen (HDD) Bohrung 3 
1+448 1+516 geschlossen (HDD) Bohrung 4 
1+516 1+704 offener Graben - 
1+704 1+787 geschlossen (HDD) Bohrung 5 
1+787 1+861 offener Graben Muffe 3 bei 1+825 
1+861 1+942 geschlossen (HDD) Bohrung 5 
1+942 2+021 offener Graben - 
2+021 2+150 geschlossen (HDD) Bohrung 6 
2+150 2+160 offener Graben - 
2+160 2+313 geschlossen (HDD) Bohrung 7 
2+313 2+393 offener Graben Crossbonding Muffe 4 bei 2+345 
2+393 2+493 geschlossen (HDD) Bohrung 8 
2+493 2+545 offener Graben - 
2+545 2+682 geschlossen (HDD) Bohrung 9 
2+682 2+775 offener Graben - 
2+775 2+943 geschlossen (HDD) Bohrung 10 
2+943 3+062 offener Graben Muffe 5 bei 2+984 
3+062 3+092 geschlossen (Rohrvortrieb) Start-/ Zielgruben mit Spundwandverbau 
3+092 3+136 offener Graben - 
3+136 3+185 offener Düker Gewässerquerung Rednitz 
3+185 ca. 3+500 offener Graben Snaking im UW Dambacher Straße 

 
In den Abschnitten mit Verlegung im offenen Graben ergibt sich eine Grabentiefe um 1,75 m.  
 
Die Verlegung ist in abgeböschten oder verbauten Gräben möglich.  
 

Abb. 1: Schematischer Querschnitt des Regelgrabens (/UP 18/) 
  



Proj. 200330 Seite 14 von 20  
Fürth, 110 kV - Kabelverlegung 
USW Vacher Straße bis USW Dambacher Straße 
FB Wasserrahmenrichtlinie 
 

 
________________________________________________________________________________________________ 
vgs InGeo GmbH  200330_B01_WRRL_R01.docx 
Arnstädter Str. 28    99096 Erfurt  
Telefon 0361/78934-0    Fax 0361/78934-56    E-Mail: vgs@vgs-ing.de 
 

 

3.2 Beschreibung der vorhabenbedingten Wirkfaktoren 

In dem vorliegenden WRRL-Fachbeitrag werden die Wirkfaktoren des Vorhabens aufgeführt, die  
i. d. R. Beeinträchtigungen von den in Abschnitt 2 aufgeführten Oberflächen- und Grundwasser-
körpern hervorrufen können. Dabei wird zwischen bau-, anlage- und betriebsbedingten Wirkungen 
unterschieden. 
 
Zur gegenständlichen Baumaßnahme liegt ein Bodenschutzkonzept /UP21/, welches Gefährdungs-
potentiale im Sinne des Bodenschutzes beschreibt und Empfehlungen von Schutzmaßnahmen  
beinhaltet, vor. 
 
Im Rahmen der Baumaßnahme werden temporär angrenzende Flächen für die Baustelleinrichtung 
(BE) und Zufahrt (Baustraßen) benötigt. Im Rahmen des Bodenschutzkonzeptes wurde eine Anord-
nung der Baustraßen auf dem vorhandenen Gelände mit Erhalt der Vegetationsdecke empfohlen. 
Veränderungen des Bodens z. B. durch Bodenverdichtung sind jedoch bauzeitlich zu erwarten. Nach 
Beendigung der Baumaßnahme werden die BE-Flächen und Baustraßen vollständig beräumt und 
soweit möglich in ihren Ausgangszustand zurückversetzt. 
 
Auf den Flächen der neuen Leitungsgräben und der erforderlichen Baugruben erfolgt ein Abtrag der 
vorhandenen Vegetationsdecke. Es wird der für die Baumaßnahme erforderlichr Aushub der  
anstehenden Baugrundschichten getätigt. Im Anschluss an die Leitungsverlegung werden die Grä-
ben und Gruben wieder mit geeignetem Material (umwelttechnisch unbedenkliches, ortsfremdes Lie-
fermaterial oder geeignetes, ortsständiges Aushubmaterial) verfüllt. Diese Bauzustände wirken sich 
auf die Sickerverhältnisse und Grundwasserneubildung aus.  
Bauzeitlich bzw. auch übergreifend in den Betrieb der Leitung ist mit Veränderung des Bodens (Bo-
denumlagerung, Verfüllung mit ortsfremden Material, Bodenverdichtung), welche die Sickerfähigkeit 
beeinträchtigen können, zu rechnen. Diesbezüglich wurden im Rahmen des Bodenschutzkonzeptes 
Maßnahmen zur Minimierung / Vermeidung nachteiliger Beeinträchtigung des Bodens empfohlen.  
 
Nach Abschluss der Baumaßnahmen erfolgt die Rekultivierung, dabei wird eine Vegetationsdecke 
entsprechend des Ausgangszustandes angestrebt. 
 
Bauzeitlich werden Wasserhaltungsmaßnahmen erforderlich in Form von geschlossenen Wasser-
haltungen für die Gräben und Baugruben. Die anfallenden Wässer sollen über temporär zur errich-
tende Abschlagsleitungen an definierten Einleitstellen in die Gewässerkörper abgeschlagen werden. 
Diese Bauwässer werden dabei über entsprechende Brunnenanordnungen und / oder Pumpen-
sümpfen in den Baugruben bzw. deren unmittelbarer Umgebung gefasst. Die anfallenden Wasser-
mengen schwanken im Betriebszeitraum der Wasserhaltung. Bis zum Erreichen des Absenkziels ist 
mit größeren Wassermengen (instationärer Zustand) zu rechnen. Nach dem Erreichen des Absenk-
ziels stellt sich der stationäre Zustand mit weitgehend gleichbleibenden Wassermengen ein.  
Mit einem gewissen zeitlichen Nachlauf wird nach dem Abschalten der Wasserhaltungsanlage der 
Grundwasserstand wieder auf das natürliche Niveau ansteigen. 
 
Grundsätzlich empfiehlt es sich den Leitungsbau in kurzen Abschnitten und in einer anhand der 
langjährigen Wetterdaten günstigen Witterungsperiode durchzuführen. Dadurch wird die Zeit offen-
stehender Leitungsgräben minimiert, was sich positiv auf die Wasserhaltung und die anfallenden 
Wassermengen auswirkt. 
Für den Fall von Schlechtwetter und Hochwasser sind Handlungsanweisungen zur Baustellensiche-
rung im Vorfeld der Bauausführung zu erarbeiten und auf der Baustelle vorzuhalten.  
 
Die temporären Wasserhaltungsmaßnahmen haben längerfristig, über die eigentliche Bauzeit  
hinaus, keinen relevanten Einfluss auf den chemischen und mengenmäßigen Zustand der Grund-
wasserkörper. Es erfolgt daher keine Beeinträchtigung der Bewirtschaftungsziele gemäß § 47 WHG. 
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4. PRÜFUNG DES VERSCHLECHTERUNGSVERBOTS DER GRUNDWASSERKÖRPER 

Nach § 47 WHG sind Grundwasserkörper so zu bewirtschaften, dass eine Verschlechterung ihres 
mengenmäßigen und ihres chemischen Zustands vermieden werden. Daher erfolgt eine Prüfung, 
ob durch das Vorhaben eine Verschlechterung des chemischen und mengenmäßigen Zustands 
möglich ist. 
 
 

4.1 Chemischer Zustand GWK 

Eine Verschlechterung des chemischen Zustands eines Grundwasserkörpers liegt vor, wenn min-
destens ein Schadstoff des Grundwasserkörpers den Schwellenwert (§ 7 GrwV, bzw. Anhang 2 
GrwV) überschreitet. Für Schadstoffe, die den maßgebenden Schwellenwert bereits überschritten 
haben, bewirkt jede weitere messbare Erhöhung der jeweiligen Konzentration eine Verschlechte-
rung des chemischen Zustands.  
 
Für den Grundwasserkörper GWK Stein (Mfr.) wurde in /UP24/ eine geogene Überschreitung des 
Schwellenwertes für den Parameter Ortho-Phosphat festgestellt. Der chemische Zustand wird als 
gut bewertet. 
 
Für den Grundwasserkörper GWK Alterlangen wurden in /UP25/ eine anthropogen bedingte Über-
schreitung für den Parameter Nitrat, eine geogen bedingte Überschreitung für den Parameter Arsen 
und eine klärungsbedürftige Überschreitung des Schwellenwertes für den Parameter Cadmium fest-
gestellt. Der chemische Zustand wird als schlecht bewertet. 
 
Für beide Grundwasserkörper sind keine Maßnahmen gemäß LAWA - Maßnahmenkatalog vor- 
gesehen. 
 
Eine bauzeitliche, vorhabenbedingte Beeinträchtigung des chemischen Zustands der Grundwasser-
körper ist durch den baubedingten Eintrag von Schmier- und Kraftstoffen möglich. Generell ist die 
Einhaltung einschlägiger DIN-Normen für Baustelleinrichtung und -ausführung und damit die fach-
gerechte Handhabung von boden- und wassergefährdenden Stoffen sicherzustellen.  
 
Baumaschinen sind mit biologisch abbaubaren Hydraulikölen zu betreiben. Die Betankung von  
Maschinen ist auf geeigneten (gedichteten) Flächen so durchzuführen, dass Treibstoffe nicht in den 
Boden eindringen können. Im Normalbetrieb ist daher von keinen erheblichen Schadstoffeinträgen 
auszugehen. Eine Verschlechterung des chemischen Zustands ist daher nicht zu erwarten. 
 
Betriebsbedingt ist keine Verschlechterung des chemischen Zustandes der Grundwasserkörper zu 
erwarten. 
 
 

4.2 Mengenmäßiger Zustand GWK 

Eine Verschlechterung des mengenmäßigen Zustands des Grundwasserkörpers entsteht, sobald 
mindestens ein Kriterium nach § 4 Abs. 2 Nr. 1 und 2 Buchst. a) bis d) GrwV nicht mehr erfüllt wird.  
 
Bei Kriterien, die bereits vor der Maßnahme nicht erfüllt werden, stellt jede weitere negative Verän-
derung eine Verschlechterung dar. 
 
Der mäßige Zustand der beiden Grundwasserkörper Stein (Mfr.) und Alterlangen wird gemäß 
/UP 24/ und /UP 25/ im Ausgangszustand als gut bewertet. 
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Die vorhabenbedingten Einflüsse ergeben sich aus einer bauzeitlichen Flächenversiegelung 
(Baustraßen, und BE-Flächen), baubedingte Veränderungen der Bodenstruktur (siehe hierzu auch 
/UP 21/), die temporäre Entnahme von Grundwasser im Zuge der Wasserhaltung und die dauer-
hafte, anlagenbedingte Versiegelung durch den Bau der Muffen.  
 
Bei der bauzeitlichen Flächenversiegelung und Grundwasserentnahme handelt es sich um rein  
temporäre Einflussfaktoren deren Einflusszeit Wochen bis mehrere Monate beträgt.  
Im Rahmen des Bodenschutzkonzeptes wurden Maßnahmen zur Wiederherstellung der Boden-
struktur und Vegetationsdecke empfohlen. 
 
Einzig die Flächenversiegelung durch den Bau der Crossbonding-Anlagen stellt einen dauerhaften 
Einfluss dar. Aufgrund der geringen Fläche je Anlage von < 50m² im Vergleich zu den Flächen der 
Grundwasserkörper von 63,0 km² sind keine Auswirkungen auf die Grundwasserneubildung zu er-
warten.  
 
Zusammenfassend ist von keiner Beeinträchtigung des mengenmäßigen Zustands des Grundwas-
serkörpers auszugehen. 
 
 

4.3 Prüfung des Zielerreichungsgebots 

Aufgrund der Prognosen der vorhabenbedingten, temporären und dauerhaften Auswirkungen auf 
die betroffenen Grundwasserkörper Stein (Mfr.) und Alterlangen werden die Ziele der WRRL ohne 
Durchführung gesonderter Schutzmaßnahmen eingehalten. 
 
 

5. PROGNOSE POTENTIELLER AUSWIRKUNGEN AUF QUALITÄTSKOMPONENTEN DER 
EINZELNEN OBERFLÄCHENWASSERKÖRPER IM HINBLICK AUF DIE 
BEWIRTSCHAFTUNGSZIELE GEM. WRRL 

Hinsichtlich des ökologischen Potenzials sind die für das Bauvorhaben relevanten OWK Rednitz 
(2_F016) und Regnitz (2_F044) als mäßig bewertet. Das Bewirtschaftungsziel Ökologie ist für beide 
OWK nicht erreicht.  
 
Die Zielerreichung wird im Zeitraum 2028 bis 2033 prognostiziert. 
 
Der chemische Zustand der relevanten OWK Rednitz (2_F016) und Regnitz (2_F044) wird als nicht 
gut bewertet.  
 
Das Bewirtschaftungsziel Chemie ist für beide OWK nicht erreicht. Die Zielerreichung wurde für erst 
nach 2045 prognostiziert. 
 
Im Folgende sind die signifikanten Belastungen der OWK aufgeführt: 
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6. FAZIT 

Durch die geplante Baumaßnahme „110 kV-Kabelverlegung zwischen dem Umspannwerk  
Vacher Straße und dem Umspannwerk Dambacher Straße aus dem Stadtgebiet Fürth in die 
Flutmulde“ ist keine Verschlechterung der Zustandsklassen der jeweiligen Qualitätskompo-
nenten der beiden betroffenen Flusswasserkörper und der betroffenen Grundwasserkörper 
zu erwarten. 
 
 

7. ANMERKUNGEN 

Die vgs InGeo GmbH führte auftragsgemäß die Erarbeitung eines Fachbeitrags zur Wasserrahmen-
richtlinie für das Bauvorhaben 
 

Fürth, 110 kV-Kabelverlegung 
zwischen dem Umspannwerk Vacher Straße 
und dem Umspannwerk Dambacher Straße 

aus dem Stadtgebiet in die Flutmulde 
durch. 
 
Auf Basis der vorliegenden Planungen zum Erstellungszeitpunkt wurden der Standort und die  
vorhandenen Oberflächen- und Grundwasserkörper beschrieben. 
 
Es wurden die Gefährdungspotentiale abgeschätzt und die Auswirkungen auf die Qualitätskompo-
nenten geprüft. 
 
<─ ─ ─> 
 




